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Vorwort

Das Recht auf freien Zugang zu Dokumenten der öffentlichen Verwaltung setzt sich in
Deutschland zunehmend durch. Mittlerweile gelten in der Mehrzahl der Bundesländer
Informationsfreiheitsgesetze und auch der Bundesgesetzgeber hat mit der Verabschie-
dung des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes vom 5. Sep-
tember 2005 die Voraussetzungen für mehr Transparenz in der Bundesverwaltung
geschaffen.

Dieser Band unseres Informationsgesetzbuches soll Berlinerinnen und Berlinern die
Rechtsvorschriften an die Hand geben, die den freien Zugang zu Informationen in der
Bezirks-, Landes- und Bundesverwaltung garantieren. Er tritt an die Stelle des im Jahr
2000 veröffentlichten Bandes „Informationszugangsrecht“ und enthält im Gegensatz zu
diesem keine Zusammenstellung spezieller Regelungen zum Informationszugang mehr.
Sie hätten den Rahmen dieser Veröffentlichung gesprengt. Zu nennen sind in erster
Linie das Umweltinformationsgesetz des Bundes, das nach Maßgabe des Berliner Infor-
mationsfreiheitsgesetzes auf Umweltinformationen im Land Berlin Anwendung findet,
sowie die Verbraucherinformationsgesetze Berlins und des Bundes. Die Bürgerinnen
und Bürger in Berlin können sich zudem direkt auf die Europäische Transparenzverord-
nung von 2001* berufen, wenn sie Zugang zu Dokumenten der Europäischen Union ver-
langen, die bei Behörden in Berlin vorliegen. 

Schließlich enthält dieser Band auch die Gebührenordnungen, die für den Informa-
tionszugang bei Behörden Berlins und des Bundes gelten. Hervorzuheben ist die Ände-
rung der Berliner Verwaltungsgebührenordnung vom 1. April 2008, die mit einer Staffe-
lung der Gebühren für Amtshandlungen nach dem Informationsfreiheitsgesetz für mehr
Transparenz in diesem Bereich sorgt und damit eine langjährige Forderung des Berliner
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit aufgreift.

Dr. Alexander Dix

Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

* Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.5.2001 über den Zugang der
Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission, Amtsblatt C 177 E
vom 27.6.2001, S. 70
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Gesetz
zur Förderung der Informationsfreiheit 

im Land Berlin
(Berliner Informationsfreiheitsgesetz – IFG)

vom 15. Oktober 1999 (GVBl. S. 561),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juli 2006

(GVBl. S. 819)

Abschni t t  1

Informationsrecht

§ 1
Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch ein umfassendes Infor-
mationsrecht das in Akten festgehaltene Wissen und Handeln
öffentlicher Stellen unter Wahrung des Schutzes personenbezo-
gener Daten unmittelbar der Allgemeinheit zugänglich zu
machen, um über die bestehenden Informationsmöglichkeiten
hinaus die demokratische Meinungs- und Willensbildung zu för-
dern und eine Kontrolle des staatlichen Handelns zu ermög-
lichen.

§ 2
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Informationsrechte gegenüber
den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen (insbesondere
nicht rechtsfähige Anstalten, Krankenhausbetriebe, Eigenbe-
triebe und Gerichte) des Landes Berlin, den landesunmittelba-
ren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts (§ 28 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes) und
gegenüber Privaten, die mit der Ausübung hoheitlicher Befug-
nisse betraut sind (öffentliche Stellen). Für die Gerichte und die
Behörden der Staatsanwaltschaft gilt dieses Gesetz nur, soweit
sie Verwaltungsaufgaben erledigen.

(2) Der Zugang zu Informationen über die Umwelt bestimmt
sich nach den Regelungen in § 18 a.

§ 3
Informationsrecht

(1) Jeder Mensch hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegen-
über den in § 2 genannten öffentlichen Stellen nach seiner

Anmerkungen:
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Wahl ein Recht auf Einsicht in oder Auskunft über den Inhalt
der von der öffentlichen Stelle geführten Akten. Die Rechte
nach Satz 1 können auch von juristischen Personen geltend
gemacht werden.

(2) Akten im Sinne dieses Gesetzes sind alle schriftlich,
elektronisch, optisch, akustisch oder auf andere Weise festge-
haltenen Gedankenverkörperungen und sonstige Aufzeichnun-
gen, insbesondere Schriftstücke, Magnetbänder, Disketten,
Filme, Fotos, Tonbänder, Pläne, Diagramme, Bilder und Karten,
soweit sie amtlichen Zwecken dienen.

(3) Weitergehende Ansprüche nach anderen Rechtsvorschrif-
ten bleiben unberührt.

§ 4
Umfang der Informationsfreiheit

Akteneinsicht oder Aktenauskunft ist in dem beantragten
Umfang zu gewähren, es sei denn, eine der in Abschnitt 2 gere-
gelten Ausnahmen findet Anwendung.

Abschni t t  2

Einschränkungen des Informationsrechts

§ 5
Amtsverschwiegenheit

Mit der Entscheidung, Akteneinsicht oder Aktenauskunft zu
erteilen, ist die Genehmigung nach § 26 Abs. 2 des Landesbe-
amtengesetzes zu verbinden. Sie darf nur in den Fällen des § 11
versagt werden.

§ 6
Schutz personenbezogener Daten

(1) Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht
nicht, soweit durch die Akteneinsicht oder Aktenauskunft perso-
nenbezogene Daten veröffentlicht werden und tatsächliche
Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass überwiegend Privat-
interessen verfolgt werden oder der Offenbarung schutzwürdige
Belange der Betroffenen entgegenstehen und das Informations-
interesse (§ 1) das Interesse der Betroffenen an der Geheimhal-
tung nicht überwiegt. 

(2) Der Offenbarung personenbezogener Daten stehen schutz-
würdige Belange der Betroffenen in der Regel nicht entgegen,
wenn die Betroffenen zustimmen oder soweit sich aus einer Akte 

1. ergibt, dass

a) die Betroffenen an einem Verwaltungsverfahren oder
einem sonstigen Verfahren beteiligt sind, 

Anmerkungen:



9

BlnInfGB – Informationsfreiheit in Berlin

b) eine gesetzlich oder behördlich vorgeschriebene Erklä-
rung abgegeben oder eine Anzeige, Anmeldung,
Auskunft oder vergleichbare Mitteilung durch die
Betroffenen gegenüber einer Behörde erfolgt ist, 

c) gegenüber den Betroffenen überwachende oder ver-
gleichbare Verwaltungstätigkeiten erfolgt sind, 

d) die Betroffenen Eigentümer, Pächter, Mieter oder Inha-
ber eines vergleichbaren Rechts sind, 

e) die Betroffenen als Gutachter, sachverständige Perso-
nen oder in vergleichbarer Weise eine Stellungnahme
abgegeben haben, 

und durch diese Angaben mit Ausnahme von 

– Namen,

– Titel, akademischem Grad,

– Geburtsdatum,

– Beruf, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung,

– innerbetrieblicher Funktionsbezeichnung,

– Anschrift,

– Rufnummer

nicht zugleich weitere personenbezogene Daten offenbart
werden; 

2. die Mitwirkung eines bestimmten Amtsträgers oder einer
bestimmten Amtsträgerin an Verwaltungsvorgängen, des-
sen oder deren Name, Titel, akademischer Grad, Beruf,
innerdienstliche Funktionsbezeichnung, dienstliche An-
schrift und Rufnummer ergeben.

Satz 1 gilt auch, wenn die Betroffenen im Rahmen eines
Arbeits- oder Anstellungsverhältnisses oder als Vertreter oder
Vertreterin oder Organ einer juristischen Person an einem Ver-
waltungsverfahren beteiligt sind, die Mitteilungen machen oder
die Verwaltungstätigkeit ihnen gegenüber in einer solchen
Eigenschaft erfolgt.

§ 7
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht
nicht, soweit dadurch ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis
offenbart wird oder den Betroffenen durch die Offenbarung ein
nicht nur unwesentlicher wirtschaftlicher Schaden entstehen
kann, es sei denn, das Informationsinteresse überwiegt das
schutzwürdige Interesse der Betroffenen an der Geheimhaltung.
Gegenüber der Offenbarung tatsächlicher Anhaltspunkte für das
Vorliegen einer strafbaren Handlung können sich die Betroffe-
nen und die öffentliche Stelle nicht auf Satz 1 berufen.

Anmerkungen:
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§ 8
Angaben über Gesundheitsgefährdungen

Der Offenbarung von personenbezogenen Daten oder von
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen durch Akteneinsicht
oder Aktenauskunft stehen schutzwürdige Belange der Betrof-
fenen nach § 6 Abs. 1 und § 7 in der Regel nicht entgegen,
soweit diese Angaben im Zusammenhang mit Angaben über
Gesundheitsgefährdungen sowie im Zusammenhang mit den
von den Betroffenen dagegen eingesetzten Schutzvorkehrungen
stehen.

§ 9
Schutz besonderer öffentlicher Belange,

der Rechtsdurchsetzung und der Strafverfolgung

(1) Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht
nicht, soweit und solange durch das vorzeitige Bekanntwerden
des Akteninhalts der Erfolg bevorstehender behördlicher
Maßnahmen, insbesondere von Überwachungs- und Aufsichts-
maßnahmen, ordnungsbehördlichen Anordnungen und Maßnah-
men der Verwaltungsvollstreckung vereitelt wird oder ein vor-
zeitiges Bekanntwerden des Akteninhalts nach der besonderen
Art der Verwaltungstätigkeit mit einer ordnungsgemäßen Auf-
gabenerfüllung unvereinbar ist. Das Gleiche gilt, soweit und
solange durch das vorzeitige Bekanntwerden des Akteninhalts
der Erfolg eines Ermittlungsverfahrens wegen einer Straftat
oder einer Ordnungswidrigkeit gefährdet werden kann oder
nachteilige Auswirkungen für das Land Berlin bei der
Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens zu befürch-
ten sind.

(2) Die öffentliche Stelle kann die Akteneinsicht oder Akten-
auskunft unter Berufung auf Absatz 1 nur für die Dauer von drei
Monaten verweigern, wegen laufender Gerichtsverfahren nur
bis zu deren rechtskräftigem Abschluss. Die Entscheidung ist
entsprechend zu befristen. Nach Ablauf der Frist hat die öffent-
liche Stelle auf Antrag erneut zu entscheiden. Eine weitere Vor-
enthaltung der Akteneinsicht oder Aktenauskunft ist nur zu-
lässig, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 weiterhin
vorliegen.

§ 10
Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

(1) Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht
bis zum Abschluss eines Verwaltungsverfahrens nicht für
Entwürfe zu Entscheidungen sowie für Arbeiten zu ihrer un-
mittelbaren Vorbereitung. Dies gilt nicht für die Ergebnisse von
abgeschlossenen Verfahrenshandlungen eines Verwaltungsver-
fahrens, die für die Entscheidung verbindlich sind. Hierzu ge-

Anmerkungen:
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hören insbesondere Ergebnisse von Beweiserhebungen sowie
bei mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsverfahren verbindliche
Stellungnahmen anderer Behörden.

(2) Die Akten zur Vorbereitung und Durchführung der Bau-
leitplanung sind einsehbar, sobald der Beschluss, einen Bauleit-
plan aufzustellen, gefasst ist. Für die Akten der Landschaftspla-
nung sowie für die Akten zur Aufstellung der in § 17 genannten
Pläne gilt Satz 1 entsprechend. Die Akten zur Durchführung von
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sind einsehbar, sobald
der Beginn der vorbereitenden Untersuchung beschlossen wor-
den ist. 

(3) Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht
nicht,

1. soweit sich Akten auf die Beratung des Senats und der
Bezirksämter sowie deren Vorbereitung beziehen,

2. soweit durch das Bekanntwerden des Akteninhalts Anga-
ben und Mitteilungen öffentlicher Stellen, die nicht dem
Anwendungsbereich dieses Gesetzes unterfallen, ohne
deren Zustimmung offenbart werden.

(4) Die Akteneinsicht oder Aktenauskunft soll versagt wer-
den, wenn sich der Inhalt der Akten auf den Prozess der Wil-
lensbildung innerhalb von und zwischen Behörden bezieht.

§ 11
Gefährdung des Gemeinwohls

Außer in den Fällen der §§ 5 bis 10 darf die Akteneinsicht
oder Aktenauskunft nur versagt werden, wenn das Bekannt-
werden des Akteninhalts dem Wohle des Bundes oder eines
deutschen Landes schwerwiegende Nachteile bereiten oder zu
einer schwerwiegenden Gefährdung des Gemeinwohls führen
würde. 

§ 12
Beschränkte Akteneinsicht oder Aktenauskunft

Soweit die Voraussetzungen für Einschränkungen der Infor-
mationsfreiheit nach den §§ 5 bis 11 nur bezüglich eines Teils
einer Akte vorliegen, besteht ein Recht auf Akteneinsicht oder
Aktenauskunft hinsichtlich der anderen Aktenteile. Wird Akten-
einsicht beantragt, so sind die geheimhaltungsbedürftigen
Aktenteile unkenntlich zu machen oder abzutrennen; die
Abtrennung kann auch durch Ablichtung der nicht geheimhal-
tungsbedürftigen Aktenteile erfolgen. Art und Umfang der
Abtrennung oder Unkenntlichmachung sind in der Akte zu ver-
merken. 

Anmerkungen:
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Abschni t t  3

Verfahren

§ 13
Antragstellung, Durchführung der Akteneinsicht und

Aktenauskunft

(1) Der Antrag auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft ist
mündlich oder schriftlich bei der öffentlichen Stelle zu stellen,
die die Akten führt. Im Antrag soll die betreffende Akte bezeich-
net werden. Sofern dem Antragsteller oder der Antragstellerin
Angaben zur hinreichenden Bestimmung einer Akte fehlen, ist
er oder sie durch die öffentliche Stelle zu beraten und zu unter-
stützen.Wird einAntrag schriftlich bei einer unzuständigen öffent-
lichen Stelle gestellt, so ist diese verpflichtet, den Antrag unver-
züglich an die zuständige Stelle weiterzuleiten und den Antrag-
steller oder die Antragstellerin entsprechend zu unterrichten.

(2) Die Akteneinsicht erfolgt bei der öffentlichen Stelle, die
die Akten führt. Die öffentliche Stelle ist verpflichtet, dem
Antragsteller oder der Antragstellerin ausreichende räumliche
und sachliche Möglichkeiten zur Durchführung der Aktenein-
sicht zur Verfügung zu stellen.

(3) Aktenauskunft kann mündlich oder schriftlich erteilt wer-
den.

(4) Bei Gewährung von Akteneinsicht und Aktenauskunft ist
dem Antragsteller oder der Antragstellerin die Anfertigung von
Notizen gestattet.

(5) Auf Verlangen sind dem Antragsteller oder der Antrag-
stellerin Ablichtungen der Akten oder von Teilen derselben
anzufertigen und zur Verfügung zu stellen. Soweit der Überlas-
sung von Ablichtungen Urheberrechte entgegenstehen, ist von
der öffentlichen Stelle die Einwilligung der Berechtigten einzu-
holen. Verweigern die Berechtigten die Einwilligung, so besteht
kein Anspruch nach Satz 1. Das Recht auf Akteneinsicht und
Aktenauskunft bleibt davon unberührt.

(6) Sofern die Einsicht von Daten begehrt wird, die auf Mag-
netbändern oder anderen Datenträgern der automatischen
Datenverarbeitung gespeichert sind, ist dem Antragsteller oder
der Antragstellerin ein lesbarer Ausdruck und auf Antrag eine
elektronische Kopie zu überlassen.

(7) Die Veröffentlichung, Speicherung oder Sammlung von
durch Akteneinsichten oder Aktenauskünfte erhaltenen Infor-
mationen zu gewerblichen Zwecken ist nicht zulässig.

§ 14
Entscheidung, Anhörung der Betroffenen

(1) Über einen Antrag auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft
ist unverzüglich zu entscheiden. Der Entscheidung hat eine Prü-

Anmerkungen:
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fung des Antrags auf Zulässigkeit und Umfang der Aktenein-
sicht oder Aktenauskunft nach den Vorschriften dieses Gesetzes
vorauszugehen. Ergibt die Prüfung, dass dem Antrag stattgege-
ben werden kann und Rechte Betroffener nicht berührt sind, so
soll bei mündlicher Antragstellung Akteneinsicht oder Akten-
auskunft sofort gewährt werden. Bei schriftlicher Antragstel-
lung ist dem Antragsteller oder der Antragstellerin die Entschei-
dung mitzuteilen und darauf hinzuweisen, dass die Aktenein-
sicht oder Aktenauskunft innerhalb der allgemeinen Sprechzei-
ten oder der allgemeinen Dienstzeiten gewährt wird. Wird durch
die sofortige Gewährung der Akteneinsicht oder Aktenauskunft
im Einzelfall die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgabe der
öffentlichen Stelle beeinträchtigt, so kann ein späterer Termin
bestimmt werden.

(2) Kommt die öffentliche Stelle bei der Prüfung eines
Antrags auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft zu der Auffas-
sung, dass der Offenbarung von personenbezogenen Daten oder
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen keine schutzwürdigen
Belange Betroffener entgegenstehen oder dass der Gewährung
der Akteneinsicht oder Aktenauskunft zwar schutzwürdige
Belange Betroffener entgegenstehen, das Informationsinteresse
aber das Interesse der Betroffenen an der Geheimhaltung über-
wiegt, so hat sie den Betroffenen unter Hinweis auf Gegenstand
und Rechtsgrundlage der Erteilung der Akteneinsicht oder
Aktenauskunft Gelegenheit zu geben, sich innerhalb von zwei
Wochen zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu
äußern. Die Entscheidung ist auch den Betroffenen bekannt zu
geben. Über den Antrag ist unverzüglich nach Ablauf der Äuße-
rungsfrist zu entscheiden. Die Akteneinsicht oder Aktenaus-
kunft darf erst nach Eintritt der Bestandskraft der Entscheidung
gegenüber den Betroffenen oder zwei Wochen nach Anordnung
der sofortigen Vollziehung, die auch den Betroffenen bekannt zu
geben ist, erteilt werden. Gegen die Entscheidung können die
Betroffenen Widerspruch einlegen.

(3) Gegen eine Entscheidung, durch die ein Antrag auf Akten-
einsicht oder Aktenauskunft ganz oder teilweise zurückgewie-
sen wird, ist der Widerspruch nach den §§ 68 ff. der Verwal-
tungsgerichtsordnung auch dann zulässig, wenn die Entschei-
dung von einer obersten Landesbehörde erlassen worden ist.

§ 15
Begründungspflicht, Bescheidungsfrist

(1) Die Verweigerung oder Beschränkung der Akteneinsicht
oder Aktenauskunft ist schriftlich zu begründen. Ist der Antrag
mündlich gestellt worden, so gilt dies nur auf ausdrückliches
Verlangen des Antragstellers oder der Antragstellerin.

(2) In der Begründung hat die öffentliche Stelle, soweit dies
ohne Preisgabe der geheimhaltungsbedürftigen Angaben mög-
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lich ist, den Antragsteller oder die Antragstellerin über den
Inhalt der vorenthaltenen Akten zu informieren.

(3) Im Falle der vollständigen Verweigerung der Aktenein-
sicht oder Aktenauskunft hat die Behörde auch zu begründen,
weshalb keine beschränkte Akteneinsicht oder Aktenauskunft
nach § 12 erteilt werden kann.

(4) Lehnt die öffentliche Stelle die Akteneinsicht unter Beru-
fung auf § 9 oder § 10 ab, so hat sie dem Antragsteller oder der
Antragstellerin mitzuteilen, zu welchem Zeitpunkt eine Ein-
sichtnahme voraussichtlich erfolgen kann.

(5) Will die öffentliche Stelle den Antrag zurückweisen, so ist
der Antragsteller oder die Antragstellerin innerhalb von zwei
Wochen nach Antragstellung nach Absatz 1 zu bescheiden.

§ 16
Kosten

Die Akteneinsicht oder Aktenauskunft und das Widerspruchs-
verfahren sind gebührenpflichtig. Das Gesetz über Gebühren
und Beiträge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516) gilt in der
jeweils geltenden Fassung entsprechend.

§ 17
Veröffentlichungspflichten, Aktenverzeichnisse

(1) Emissionskataster (§ 46 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes), Luftreinhaltepläne (§ 47 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes), Abfallwirtschaftspläne (§ 29 des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes), Abwasserbeseitigungspläne
(§ 18 a Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes), wasserwirtschaftli-
che Rahmenpläne (§ 36 des Wasserhaushaltsgesetzes), Wasser-
bewirtschaftungspläne (§ 36 b des Wasserhaushaltsgesetzes),
forstliche Rahmenplanung (§ 4 Abs. 1 des Landeswaldgesetzes)
und vergleichbare Pläne sind zu veröffentlichen; Wasserbücher
(§ 37 des Wasserhaushaltsgesetzes) sind allgemein zugänglich
zu machen.

(2) Die Ergebnisse von Messungen, Beobachtungen und
sonstigen Erhebungen über schädliche Umwelteinwirkungen,
Umweltgefährdungen sowie über den Zustand der Umwelt, die
von einer Behörde außerhalb ihrer Überwachungstätigkeit im
Einzelfall durchgeführt werden, sind allgemein zugänglich zu
machen.

(3) Auf Bundesrecht beruhende Geheimhaltungspflichten
bleiben unberührt.

(4) Jede öffentliche Stelle hat Verzeichnisse zu führen, die
geeignet sind, die Aktenordnung und den Aktenbestand sowie
den Zweck der geführten Akten erkennen zu lassen. Jede öffent-
liche Stelle hat Register, Aktenpläne, Aktenordnungen, Akten-
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verzeichnisse, Einsenderverzeichnisse, Tagebücher und Ver-
zeichnisse im Sinne von Satz 1 allgemein zugänglich zu
machen.

§ 18
Beauftragter für das Recht auf Akteneinsicht

(1) Zur Wahrung des Rechts auf Akteneinsicht und Informa-
tionszugang wird ein Beauftragter für das Recht auf Aktenein-
sicht bestellt. Diese Aufgabe wird vom Berliner Datenschutzbe-
auftragten wahrgenommen. Die Wahl und die Rechtsstellung
des Beauftragten für das Recht auf Akteneinsicht richten sich
nach den §§ 21 und 22 des Berliner Datenschutzgesetzes. Der
Beauftragte führt die Amts- und Funktionsbezeichnung „Berli-
ner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit“ in
männlicher oder weiblicher Form.

(2) Jeder Mensch hat das Recht, den Beauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit anzurufen. In diesem Fall hat
der Beauftragte die Befugnisse des § 24 des Berliner Daten-
schutzgesetzes.

(3) Der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
berichtet dem Abgeordnetenhaus entsprechend § 29 des Berliner
Datenschutzgesetzes.

§ 18 a
Umweltinformationen

(1) Für den Zugang zu Umweltinformationen im Land Berlin
sowie für die Verbreitung dieser Umweltinformationen gilt mit
Ausnahme der §§ 11 bis 14 das Umweltinformationsgesetz vom
22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3704) in der jeweils geltenden
Fassung entsprechend.

(2) Bei Entscheidungen einer informationspflichtigen öffent-
lichen Stelle des Landes Berlin im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 des
Umweltinformationsgesetzes findet § 14 Abs. 3 Anwendung.

(3) Für Streitigkeiten um Ansprüche gegen private informa-
tionspflichtige Stellen im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 2 des
Umweltinformationsgesetzes ist der Rechtsweg zu den Verwal-
tungsgerichten gegeben.

(4) Für die Übermittlung von Umweltinformationen werden
Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. § 16 findet insoweit
Anwendung. Abweichend von § 16 Abs. 1 Satz 1 werden Gebüh-
ren nicht erhoben für

1. die Akteneinsicht in Umweltinformationen vor Ort,

2. die Übermittlung der Ergebnisse der Überwachung von
Emissionen nach den §§ 26, 28 und 29 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes,

Anmerkungen:
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3. die Übermittlung der bei der zuständigen Behörde vorlie-
genden Ergebnisse der Überwachung der von einer Depo-
nie ausgehenden Emissionen.

(5) Private informationspflichtige Stellen im Sinne von § 2
Abs. 1 Nr. 2 des Umweltinformationsgesetzes können für die
Übermittlung von Umweltinformationen nach diesem Gesetz
von der antragstellenden Person Kostenerstattung verlangen,
soweit kein Fall nach Absatz 4 Satz 3 vorliegt. Die Höhe der
erstattungsfähigen Kosten bemisst sich neben den Auslagen
nach den festgelegten Gebührensätzen für Amtshandlungen von
informationspflichtigen Stellen des Landes und der landesun-
mittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

Abschni t t  4

Schlussvorschriften

§ 19
Änderung des Gesetzes über das Verfahren der Berliner

Verwaltung

Das Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom
8. Dezember 1976 (GVBl. S. 2735, 2898), zuletzt geändert
durch Artikel I des Gesetzes vom 19. Juni 1997 (GVBl. S. 320),
wird wie folgt geändert:

1. § 2 a Abs. 3 wird aufgehoben.

2. Es wird folgender § 4 a eingefügt:

„§ 4 a
Akteneinsicht durch Beteiligte

(1) Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Ver-
fahren betreffenden Akten zu gestatten. Bis zum Abschluss
des Verwaltungsverfahrens gilt Satz 1 nicht für Entwürfe zu
Entscheidungen sowie für die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren
Vorbereitung.

(2) Die Regelungen der §§ 5 bis 12 des Berliner Informa-
tionsfreiheitsgesetzes vom 15. Oktober 1999 (GVBl. S. 561)
gelten entsprechend.

(3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die
Akten führt.

(4) Für Nichtbeteiligte gilt das Berliner Informationsfrei-
heitsgesetz.

(5) § 72 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist mit
der Maßgabe anzuwenden, dass die Regelungen des Berliner
Informationsfreiheitsgesetzes uneingeschränkt auch im Plan-
feststellungsverfahren gelten.“

Anmerkungen:
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§ 20
Änderung des Berliner Pressegesetzes

In § 4 des Berliner Pressegesetzes vom 15. Juni 1965 (GVBl.
S. 744), das zuletzt durch Gesetz vom 6. April 1995 (GVBl.
S. 240) geändert worden ist, wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Vorschriften des Berliner Informationsfreiheits-
gesetzes vom 15. Oktober 1999 (GVBl. S. 561) bleiben unbe-
rührt.“

§ 21
Änderung des Archivgesetzes des Landes Berlin

In § 4 des Archivgesetzes des Landes Berlin vom 29. Novem-
ber 1993 (GVBl. S. 576) wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind Bauakten in der
Regel 90 Jahre nach ihrer Entstehung auszusondern und unver-
ändert anzubieten.“

§ 22
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
entgegen § 13 Abs. 7 die durch Akteneinsichten oder Aktenaus-
künfte erhaltenen Informationen zu gewerblichen Zwecken ver-
öffentlicht, speichert oder sammelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
5 000 Euro geahndet werden.

§ 23
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Anmerkungen:
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Sechsundzwanzigste Verordnung
zur Änderung der Verwaltungsgebührenordnung

vom 1. April 2008 (GVBl. S. 97)

Auf Grund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes über Gebühren und
Beiträge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 6. Juli 2006 (GVBl. S. 713), wird verordnet:

Ar t ikel  I

Die Tarifstelle 1004 des Gebührenverzeichnisses (Anlage zu
§ 1) der Verwaltungsgebührenordnung in der Fassung vom
13. November 1978 (GVBl. S. 2410), die zuletzt durch Artikel
XXIV der Verordnung vom 12. Oktober 2006 (GVBl. S. 1018)
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„1004 Amtshandlungen nach dem Berliner Informations-
freiheitsgesetz

a) Aktenauskunft

1. mündliche Auskunft 5 – 10

Anmerkung:

Mündliche Auskünfte, die nicht mit einem
besonderen Arbeitsaufwand verbunden sind,
sind gebührenfrei.

2. einfache schriftliche Auskunft 5 – 100

3. umfangreiche schriftliche Auskunft 100 – 250

4. schriftliche Auskunft, die einen 
außergewöhnlich hohen Verwaltungs-
aufwand verursacht 250 – 500

b) Akteneinsicht

1. einfache Akteneinsicht 5 – 100

2. Akteneinsicht, die umfangreichen Ver-
waltungsaufwand verursacht, weil z. B.
geheimhaltungsbedürftige Aktenteile
unkenntlich zu machen oder abzu-
trennen sind 100 – 250

3. Akteneinsicht, die außergewöhnlich 
umfangreichen Verwaltungsaufwand 
verursacht, weil z. B. eine Vielzahl 
geheimhaltungsbedürftiger Aktenteile 
unkenntlich zu machen oder abzu-
trennen sind 250 – 500

Anmerkungen:
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c) Widerspruchsverfahren gegen die Ableh-
nung der Akteneinsicht oder Aktenauskunft 10 – 50

d) Fotokopien im Zusammenhang mit Akten-
einsicht oder Aktenauskunft, je Fotokopie 0,15

Anmerkung:

Für die Ablehnung der Akteneinsicht oder
Aktenauskunft wird keine Gebühr gemäß § 6
Abs. 1 VGebO erhoben.

Für Abschriften und Vervielfältigungen u. ä.
gemäß § 13 des Berliner Informationsfreiheits-
gesetzes oder gemäß § 18 a des Berliner Infor-
mationsfreiheitsgesetzes in Verbindung mit § 3
des Umweltinformationsgesetzes werden
Gebühren nach Tarifstelle 1001 zusätzlich erho-
ben.

Die Gebühr nach Buchstabe c wird nur erhoben,
sofern die Ablehnung der Akteneinsicht oder
Aktenauskunft im Widerspruchsverfahren auf-
rechterhalten wird.“

Ar t ikel  I I

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Anmerkungen:
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Gebührenverzeichnis der
Verwaltungsgebührenordnung

in der Fassung vom 13. November 1978 
(GVBl. S. 2410),

zuletzt geändert durch Verordnung vom
7. Dezember 2001 (GVBl. S. 632)

Allgemeine Verwaltungsgebühren

Tarifstelle Gegenstand Gebühr
Euro

1001 Abschriften, Fotokopien oder 
Vervielfältigungen

a) Abschrift, je angefangene Seite 4,60

b) Durchschriften von Abschriften nach 
Buchstabe a, je angefangene Seite 0,51

c) Fotokopie

1. bis zum Format DIN A3 0,51

2. im Format DIN A2 und größer 2,56

d) Vervielfältigungen (z.B. Ormig o.a.) 
je 10 Seiten 1,02

e) Erstellung von Ausdrucken mit Hilfe 
automatischer Datenverarbeitungs-
anlagen, je angefangene Seite 0,51

f) Kopieren von mit Hilfe automatischer 
Datenverarbeitungsanlagen gespei-
cherter Daten auf maschinenlesbare 
Datenträger, je Datei 1,02 – 2,56

Anmerkung: Müssen Dateien für das Kopieren verändert wer-
den, so erhöht sich die Gebühr je Datei auf 3,07 – 12,78 Euro.
Kosten für maschinenlesbare Datenträger sind als Barauslagen
zu erstatten.

Anmerkungen:
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Anmerkungen:

2. Informationsfreiheit auf Bundesebene

Gesetz 
zur Regelung des Zugangs

zu Informationen des Bundes
(Informationsfreiheitsgesetz – IFG)

vom 5. September 2005 (BGBl I S. 2722)

§ 1
Grundsatz

(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den
Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen
Informationen. Für sonstige Bundesorgane und -einrichtungen
gilt dieses Gesetz, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungs-
aufgaben wahrnehmen. Einer Behörde im Sinne dieser Vor-
schrift steht eine natürliche Person oder juristische Person des
Privatrechts gleich, soweit eine Behörde sich dieser Person zur
Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient.

(2) Die Behörde kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht
gewähren oder Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung
stellen. Begehrt der Antragsteller eine bestimmte Art des Infor-
mationszugangs, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf
andere Art gewährt werden. Als wichtiger Grund gilt insbeson-
dere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand.

(3) Regelungen in anderen Rechtsvorschriften über den
Zugang zu amtlichen Informationen gehen mit Ausnahme des §
29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und des § 25 des Zehnten
Buches des Sozialgesetzbuchs vor.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist:

1. amtliche Information: jede amtlichen Zwecken dienende
Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung.
Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vor-
gangs werden sollen, gehören nicht dazu;

2. Dritter: jeder, über den personenbezogene Daten oder
sonstige Informationen vorliegen.

2. Informationsfreiheit auf Bundesebene



22

BlnInfGB – Informationsfreiheit auf Bundesebene

Anmerkungen: § 3
Schutz von besonderen öffentlichen Belangen

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht,

1. wenn das Bekanntwerden der Information nachteilige Aus-
wirkungen haben kann auf

a. internationale Beziehungen,

b. militärische und sonstige sicherheitsempfindliche Be-
lange der Bundeswehr,

c. Belange der inneren oder äußeren Sicherheit,

d. Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wettbe-
werbs- und Regulierungsbehörden,

e. Angelegenheiten der externen Finanzkontrolle,

f. Maßnahmen zum Schutz vor unerlaubtem Außenwirt-
schaftsverkehr,

g. die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens,
den Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren oder
die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrig-
keitsrechtlicher oder disziplinarischer Ermittlungen,

2. wenn das Bekanntwerden der Information die öffentliche
Sicherheit gefährden kann,

3. wenn und solange

a. die notwendige Vertraulichkeit internationaler Verhand-
lungen oder

b. die Beratungen von Behörden beeinträchtigt werden,

4. wenn die Information einer durch Rechtsvorschrift oder
durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiel-
len und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen
geregelten Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht
oder einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unter-
liegt,

5. hinsichtlich vorübergehend beigezogener Information
einer anderen öffentlichen Stelle, die nicht Bestandteil der
eigenen Vorgänge werden soll,

6. wenn das Bekanntwerden der Information geeignet wäre,
fiskalische Interessen des Bundes im Wirtschaftsverkehr
oder wirtschaftliche Interessen der Sozialversicherungen
zu beeinträchtigen,

7. bei vertraulich erhobener oder übermittelter Information,
soweit das Interesse des Dritten an einer vertraulichen
Behandlung im Zeitpunkt des Antrags auf Informationszu-
gang noch fortbesteht,
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Anmerkungen:8. gegenüber den Nachrichtendiensten sowie den Behörden
und sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes, soweit sie
Aufgaben im Sinne des § 10 Nr. 3 des Sicherheitsüberprü-
fungsgesetzes wahrnehmen.

§ 4
Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

(1) Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden
für Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse
zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch
die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der
Entscheidung oder bevorstehender behördlicher Maßnahmen
vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorbe-
reitung nach Satz 1 dienen regelmäßig Ergebnisse der Beweiser-
hebung und Gutachten oder Stellungnahmen Dritter.

(2) Der Antragsteller soll über den Abschluss des jeweiligen
Verfahrens informiert werden.

§ 5
Schutz personenbezogener Daten

(1) Zugang zu personenbezogenen Daten darf nur gewährt
werden, soweit das Informationsinteresse des Antragstellers das
schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss des Infor-
mationszugangs überwiegt oder der Dritte eingewilligt hat.
Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des § 3
Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes dürfen nur übermittelt
werden, wenn der Dritte ausdrücklich eingewilligt hat.

(2) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt
nicht bei Informationen aus Unterlagen, soweit sie mit dem
Dienst- oder Amtsverhältnis oder einem Mandat des Dritten in
Zusammenhang stehen und bei Informationen, die einem
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen.

(3) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt
das schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss des
Informationszugangs in der Regel dann, wenn sich die Angabe
auf Name, Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbe-
zeichnung, Büroanschrift und -telekommunikationsnummer
beschränkt und der Dritte als Gutachter, Sachverständiger oder
in vergleichbarer Weise eine Stellungnahme in einem Verfahren
abgegeben hat.

(4) Name, Titel, akademischer Grad, Berufs- und Funktions-
bezeichnung, Büroanschrift und -telekommunikationsnummer
von Bearbeitern sind vom Informationszugang nicht ausge-
schlossen, soweit sie Ausdruck und Folge der amtlichen Tätig-
keit sind und kein Ausnahmetatbestand erfüllt ist.
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Anmerkungen: § 6
Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- oder

Geschäftsgeheimnissen

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, soweit
der Schutz geistigen Eigentums entgegensteht. Zugang zu
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen darf nur gewährt werden,
soweit der Betroffene eingewilligt hat.

§ 7
Antrag und Verfahren

(1) Über den Antrag auf Informationszugang entscheidet die
Behörde, die zur Verfügung über die begehrten Informationen
berechtigt ist. Im Falle des § 1 Abs. 1 Satz 3 ist der Antrag an die
Behörde zu richten, die sich der natürlichen oder juristischen
Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-recht-
lichen Aufgaben bedient. Betrifft der Antrag Daten Dritter im
Sinne von § 5 Abs. 1 und 2 oder § 6, muss er begründet werden.
Bei gleichförmigen Anträgen von mehr als 50 Personen gelten
die §§ 17 bis 19 des Verwaltungsverfahrensgesetzes entspre-
chend.

(2) Besteht ein Anspruch auf Informationszugang zum Teil,
ist dem Antrag in dem Umfang stattzugeben, in dem der Infor-
mationszugang ohne Preisgabe der geheimhaltungsbedürftigen
Informationen oder ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsauf-
wand möglich ist. Entsprechendes gilt, wenn sich der Antrag-
steller in den Fällen, in denen Belange Dritter berührt sind, mit
einer Unkenntlichmachung der diesbezüglichen Informationen
einverstanden erklärt.

(3) Auskünfte können mündlich, schriftlich oder elektronisch
erteilt werden. Die Behörde ist nicht verpflichtet, die inhaltliche
Richtigkeit der Information zu prüfen.

(4) Im Fall der Einsichtnahme in amtliche Informationen kann
sich der Antragsteller Notizen machen oder Ablichtungen und
Ausdrucke fertigen lassen. § 6 Satz 1 bleibt unberührt.

(5) Die Information ist dem Antragsteller unter Berücksichti-
gung seiner Belange unverzüglich zugänglich zu machen. Der
Informationszugang soll innerhalb eines Monats erfolgen. § 8
bleibt unberührt.

§ 8
Verfahren bei Beteiligung Dritter

(1) Die Behörde gibt einem Dritten, dessen Belange durch
den Antrag auf Informationszugang berührt sind, schriftlich
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, sofern
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er ein schutzwürdiges
Interesse am Ausschluss des Informationszugangs haben kann.
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Anmerkungen:(2) Die Entscheidung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 ergeht schriftlich
und ist auch dem Dritten bekannt zu geben. Der Informations-
zugang darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem Dritten
gegenüber bestandskräftig ist oder die sofortige Vollziehung
angeordnet worden ist und seit der Bekanntgabe der Anordnung
an den Dritten zwei Wochen verstrichen sind. § 9 Abs. 4 gilt ent-
sprechend.

§ 9
Ablehnung des Antrags; Rechtsweg

(1) Die Bekanntgabe einer Entscheidung, mit der der Antrag
ganz oder teilweise abgelehnt wird, hat innerhalb der Frist nach
§ 7 Abs. 5 Satz 2 zu erfolgen.

(2) Soweit die Behörde den Antrag ganz oder teilweise
ablehnt, hat sie mitzuteilen, ob und wann der Informationszu-
gang ganz oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt voraus-
sichtlich möglich ist.

(3) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn der Antragstel-
ler bereits über die begehrten Informationen verfügt oder sich
diese in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen
beschaffen kann.

(4) Gegen die ablehnende Entscheidung sind Widerspruch
und Verpflichtungsklage zulässig. Ein Widerspruchsverfahren
nach den Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwaltungsge-
richtsordnung ist auch dann durchzuführen, wenn die Entschei-
dung von einer obersten Bundesbehörde getroffen wurde.

§ 10
Gebühren und Auslagen

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Gebüh-
ren und Auslagen erhoben. Dies gilt nicht für die Erteilung ein-
facher Auskünfte.

(2) Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Ver-
waltungsaufwandes so zu bemessen, dass der Informationszu-
gang nach § 1 wirksam in Anspruch genommen werden kann.

(3) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, für
Amtshandlungen nach diesem Gesetz die Gebührentatbestände
und Gebührensätze durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates zu bestimmen. § 15 Abs. 2 des Verwaltungs-
kostengesetzes findet keine Anwendung.

§ 11
Veröffentlichungspflichten

(1) Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich
die vorhandenen Informationssammlungen und -zwecke erken-
nen lassen.
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Anmerkungen: (2) Organisations- und Aktenpläne ohne Angabe personenbe-
zogener Daten sind nach Maßgabe dieses Gesetzes allgemein
zugänglich zu machen.

(3) Die Behörden sollen die in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Pläne und Verzeichnisse sowie weitere geeignete Informa-
tionen in elektronischer Form allgemein zugänglich machen.

§ 12
Bundesbeauftragter für die Informationsfreiheit

(1) Jeder kann den Bundesbeauftragten für die Informations-
freiheit anrufen, wenn er sein Recht auf Informationszugang
nach diesem Gesetz als verletzt ansieht.

(2) Die Aufgabe des Bundesbeauftragten für die Informa-
tionsfreiheit wird von dem Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz wahrgenommen.

(3) Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes über
die Kontrollaufgaben des Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz (§ 24 Abs. 1 und 3 bis 5), über Beanstandungen (§ 25
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4, Satz 2 und Abs. 2 und 3) sowie über
weitere Aufgaben gemäß § 26 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend.

§ 13
Änderung anderer Vorschriften

(1) Das Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66) wird wie
folgt geändert:

In den Angaben der Inhaltsübersicht zur Überschrift des Drit-
ten Unterabschnitts im Zweiten Abschnitt und zu den §§ 21 bis
26 sowie in § 4 c Abs. 2 Satz 2, § 4 d Abs. 1, 6 Satz 3, § 6 Abs. 2
Satz 4, § 10 Abs. 3 Satz 1, § 19 Abs. 5 Satz 2, Abs. 6 Satz 1, in
der Überschrift des Dritten Unterabschnitts im Zweiten
Abschnitt, in den §§ 21 bis 26, in § 42 Abs. 1 Satz 1 zweiter
Halbsatz, Abs. 4 Satz 3 sowie § 44 Abs. 2 Satz 2 werden jeweils
die Wörter „für den Datenschutz“ durch die Wörter „für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit“ ersetzt.

(2) Dem § 5 Abs. 4 des Bundesarchivgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 6. Januar 1988 (BGBl. I S. 62), das
zuletzt durch das Gesetz vom 5. Juni 2002 (BGBl. I S. 1782)
geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt:

„Gleiches gilt für Archivgut, soweit es vor der Übergabe an
das Bundesarchiv oder die Archive der gesetzgebenden Körper-
schaften bereits einem Informationszugang nach dem Informa-
tionsfreiheitsgesetz offen gestanden hat.“
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Anmerkungen:§ 14
Bericht und Evaluierung

Die Bundesregierung unterrichtet den Deutschen Bundestag
zwei Jahre vor Außerkrafttreten über die Anwendung dieses
Gesetzes. Der Deutsche Bundestag wird das Gesetz ein Jahr vor
Außerkrafttreten auf wissenschaftlicher Grundlage evaluieren.

§ 15
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.
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Anmerkungen: Verordnung
über die Gebühren und Auslagen nach dem

Informationsfreiheitsgesetz
(Informationsgebührenverordnung – IFGGebV)

vom 2. Januar 2006 (BGBl. I, S. 6)

Auf Grund des § 10 Abs. 3 des Informationsfreiheitsgesetzes
vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722) in Verbindung mit
dem 2. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni
1970 (BGBl. I S. 821) verordnet das Bundesministerium des
Innern:

§ 1
Gebühren und Auslagen

(1) Die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen nach
dem Informationsfreiheitsgesetz bestimmen sich nach dem
anliegenden Gebühren- und Auslagenverzeichnis.

(2) Auslagen werden zusätzlich zu den Gebühren und auch
dann erhoben, wenn die Amtshandlung gebührenfrei erfolgt.
Dies gilt nicht in Fällen eines Tatbestandes nach Teil A Nummer
1.1 des Gebühren- und Auslagenverzeichnisses.

§ 2
Befreiung und Ermäßigung

Aus Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses
kann die Gebühr um bis zu 50 Prozent ermäßigt werden. Aus
den genannten Gründen kann in besonderen Fällen von der
Erhebung der Gebühr abgesehen werden.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2006 in
Kraft.

Berlin, den 2. Januar 2006

Der Bundesminister des Innern

In Vertretung

Hanning
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Anlage
(zu § 1 Abs. 1)

Gebühren- und Auslagenverzeichnis

Teil A
Gebühren

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag
in Euro

1 Auskünfte

1.1 – mündliche und einfache schriftliche 
Auskünfte auch bei Herausgabe von 
wenigen Abschriften gebührenfrei

1.2 – Erteilung einer schriftlichen Auskunft 
auch bei Herausgabe von Abschriften 30 bis 250

1.3 – Erteilung einer schriftlichen Auskunft 
bei Herausgabe von Abschriften, wenn 
im Einzelfall ein deutlich höherer Ver-
waltungsaufwand zur Zusammenstel-
lung von Unterlagen entsteht, insbeson-
dere wenn zum Schutz öffentlicher oder 
privater Belange Daten ausgesondert 
werden müssen 60 bis 500

2 Herausgabe

2.1 – Herausgabe von Abschriften 15 bis 125

2.2 – Herausgabe von Abschriften, wenn im 
Einzelfall ein deutlich höherer Verwal-
tungsaufwand zur Zusammenstellung 
von Unterlagen entsteht, insbesondere 
wenn zum Schutz öffentlicher oder 
privater Belange Daten ausgesondert 
werden müssen 30 bis 500

3 Einsichtnahme bei der Behörde ein-
schließlich der erforderlichen Vorberei-
tungsmaßnahmen auch bei Herausgabe 
von wenigen Abschriften 15 bis 500

4 Veröffentlichungen nach § 11 des 
Informationsfreiheitsgesetzes gebührenfrei

5 Vollständige oder teilweise bis zur Höhe 
Zurückweisung eines Widerspruchs der für den 

angefochtenen 
Verwaltungsakt 
festgesetzten 
Gebühr; jedoch 
mindestens 30 €

Anmerkungen:
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Teil B
Auslagen

Nr. Auslagentatbestand Auslagenbetrag
in Euro

1 Herstellung von Abschriften 
und Ausdrucken

1.1 – je DIN A4-Kopie 0,10

1.2 – je DIN A3-Kopie 0,15

1.3 – je DIN A4-Farbkopie 5,00

1.4 – je DIN A3-Farbkopie 7,50

2 Wiedergabe von verfilmten Akten je Seite 0,25

3 Herstellung von Kopien auf sonstigen 
Datenträgern oder Filmkopien in voller Höhe

4 Aufwand für besondere Verpackungen 
und besondere Beförderung in voller Höhe

Anmerkungen:
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Anmerkungen:
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Anmerkungen:


